
10 Bekanntmachung
betreffend die Ungültigkeit eines Dienstausweises

Der am 19. März 2004 durch den Präsidenten des
Landgerichts in Saarbrücken ausgestellte Dienstaus-
weis Nr. 405 ist in Verlust geraten und wird hiermit
für ungültig erklärt.

Saarbrücken, den 22. Dezember 2005

Ministerium für
Justiz, Gesundheit und Soziales

Im Auftrag
Raber

11 Bekanntmachung
zur Steuerberaterprüfung 2006 und zur

Eignungsprüfung 2006

Vom 22. Dezember 2005

Die Zulassung zur Steuerberaterprüfung bzw. Eig-
nungsprüfung 2006 ist bis zum 28. April 2006 nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck beim Ministe-
rium der Finanzen, Am Stadtgraben 6±8, 66111 Saar-
brücken, zu beantragen. Dort kann der Antragsvor-
druck schriftlich oder telefonisch (06 81/5 01-16 58)
angefordert oder unter der Adresse http://www.finan-
zen.saarland.de abgerufen werden.

Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Steuerbe-
raterprüfung und zur Eignungsprüfung ergeben sich
aus §§ 36 und 37a Steuerberatungsgesetz (StBerG)
i. d. F. vom 4. November 1975, zuletzt geändert durch
Art. 10 des Gesetzes zur Vereinfachung und Verein-
heitlichung der Verfahrensvorschriften zur Wahl und
Berufung ehrenamtlicher Richter (EhrRiVerfVer-
einfG) vom 21. Dezember 2004 (BGBl I S. 3599).

Die schriftliche Prüfung findet am 10., 11. und 12. Ok-
tober 2006 statt.

Für die Bearbeitung des Antrags auf Zulassung zur
Prüfung ist eine Gebühr von 75,Ð Euro zu entrichten
(§ 39 Abs. 1 StBerG); die Prüfungsgebühr beträgt
500,Ð Euro (§ 39 Abs. 2 StBerG).

Saarbrücken, den 22. Dezember 2005

Ministerium der Finanzen

Im Auftrag
gez. Sieberger
Ministerialrat

Verwaltungsvorschriften

12 Richtlinie
zur Förderung von Maûnahmen des naturgemäûen

Wasserbaus und der Gewässerentwicklung

Vom 18. Oktober 2005

In der Fassung vom 23. Dezember 2005

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Saarland gewährt nach Maûgabe dieser
Richtlinie im Rahmen der verfügbaren Haus-

haltsmittel und den Verwaltungsvorschriften zu
§ 44 Haushaltsordnung des Saarlandes (LHO)(1)

Zuwendungen für die Durchführung von Maû-
nahmen des naturgemäûen Wasserbaus und der
Gewässerentwicklung.

1.2 Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung
besteht nicht. Vielmehr entscheidet das Ministe-
rium für Umwelt als Bewilligungsbehörde nach
pflichtgemäûem Ermessen im Rahmen der ver-
fügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Gefördert werden Vorhaben, die in hohem
Maûe wasserwirtschaftliche und ökologische
Zielsetzungen verfolgen oder die der Erhaltung
oder dem Erreichen der Umweltqualitätsziele
nach Art. 4 Abs. 1, Punkt A der EG-Wasserrah-
menrichtlinie dienen. Die vom Ministerium für
Umwelt herausgegebenen ¹Grundsätze für eine
naturnahe Gewässergestaltung und -entwick-
lungª sind zu beachten.

2.2 Zu den zuwendungsfähigen Vorhaben zählen Ð
unter Beachtung von Absatz 2.1 Ð insbeson-
dere:

2.2.1 Unterhaltung, Pflege und Entwicklung von Ge-
wässern,

2.2.2 naturnahe Gestaltung von Gewässern ein-
schlieûlich ihrer Gewässerrandstreifen zur Ver-
besserung des Wasserrückhalts in der Land-
schaft und der naturnahen Gewässerentwick-
lung, sowie Maûnahmen zur Wiederherstellung
der biologischen Durchgängigkeit des Gewäs-
sers,

2.2.3 Wiederherstellung und Fortentwicklung natur-
naher Gewässerauen einschlieûlich der Beseiti-
gung oder Umwandlung standortfremder An-
pflanzungen in Auebereichen sowie der Anlage
von Auenwald,

2.2.4 Anlage von Gewässerrandstreifen und Schutz-
pflanzungen zur Verminderung von Stoffausträ-
gen und Bodenabtrag,

2.2.5. Notwendiger Grunderwerb für Maûnahmen des
naturgemäûen Wasserbaus und der Gewässer-
entwicklung,

2.2.6 Vorplanungen wie konzeptionelle Vorarbeiten,
Zweckforschungen, Untersuchungen, Beweissi-
cherungen und Erhebungen im Zusammenhang
mit den vorgenannten Maûnahmen,

2.2.7 Aus- und Fortbildungsmaûnahmen im Sinne des
§ 13 Abwasserabgabengesetz (AbwAbgG).

2.3 Vorhaben werden vorrangig gefördert, wenn

2.3.1 der Wasserkörper auf der Basis des vom
Ministerium für Umwelt erarbeiteten Gewässer-
entwicklungskonzeptes auûerhalb geschlossener
Ortschaften in der Stufe 3 oder schlechter und
innerhalb geschlossener Ortschaften in der Stufe
4 oder schlechter eingeordnet ist,

2.3.2 durch die beantragte Maûnahme eine mindes-
tens 500 m lange, unverbaute, biologisch durch-
gängige Gewässerstrecke entsteht,

2.3.3 bei der Maûnahme mindestens Güteklasse II
bzw. der ¹gute Zustandª (nach der EG-Wasser-
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rahmenrichtlinie) vorhanden oder innerhalb von
4 Jahren zu erwarten ist.

3. Zuwendungsempfänger

Eine Zuwendung für Vorhaben nach Nr. 2 kön-
nen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die
zur Durchführung wasserbaulicher Maûnahmen
im Sinne dieser Richtlinie nach den Regelungen
des SWG verpflichtet sind, oder Institutionen,
die entsprechende öffentliche Aufgaben wahr-
nehmen, erhalten.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Die Vorhaben nach dieser Richtlinie werden
nur gefördert, wenn zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung die erforderliche rechtliche Zulassung
beim Zuwendungsempfänger vorliegt.

4.2 Die Bagatellgrenze für Zuwendungen nach den
Ziffern 2.2.1 bis 2.2.6 beträgt 5.000,Ð Euro.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1 Art der Zuwendung

Die Zuwendung wird als Projektförderung ge-
währt.

5.2 Finanzierungsart

Die Zuwendung wird als Anteilfinanzierung ge-
währt.

5.3 Form der Zuwendung

Die Zuwendung wird als Zuschuss/Zuweisung
gewährt.

5.4 Bemessungsgrundlage

5.4.1 Zuwendungsfähige Ausgaben:

Zuwendungsfähig sind insbesondere folgende
zur Durchführung der Maûnahme notwendigen
und der Höhe nach angemessene Ausgaben für:

Ð Bauentwurf, Bauüberwachung sowie sons-
tige Leistungen nach der HOAI unter Be-
achtung des Erlasses des Ministers für Um-
welt vom 24. Juli 2003, Az: A/4-ZU-Regis
1485 Ne,

Ð Baumaûnahmen,

Ð Grunderwerb,

Ð Unterhaltung von Gewässern, soweit nicht
Dritte zur Deckung dieser Verpflichtungen
herangezogen werden können.

5.4.2 Nicht zuwendungsfähige Ausgaben:

Ð Gewässerausbauten, die aus anderen als
wasserwirtschaftlichen oder ökologischen
Gründen erfolgen,

Ð Gewässerausbauten, die zu einer Abflussver-
schärfung beitragen oder zu einer Ver-
schlechterung der biologischen Wirksamkeit
des Gewässers (z. B. technischer Ausbau
o. ¾.) führen,

Ð Gewässerunterhaltungsmaûnahmen mittels
Einsatz von Grabenfräsen,

Ð Entwässerungsmaûnahmen,

Ð Verrohrungen,

Ð Betrieb und Unterhaltung von Anlagen,

Ð Kapitalbeschaffung, Verwaltung, Genehmi-
gungsgebühren.

5.5 Höhe der Förderung

Die Höhe der Förderung beträgt bis zu 80 v. H.
der zuwendungsfähigen Ausgaben. In begründe-
ten Fällen kann eine höhere Förderung gewährt
werden.

Bei der Bemessung der Höhe der Förderung
kommt dem Vorliegen der Voraussetzungen
nach Nummer 2.3 eine besondere Bedeutung
zu.

6. Ökokonto/naturschutzrechtliche Eingriffskom-
pensation

Eine Anerkennung der geförderten Maûnah-
men als Ökokonto-Maûnahme im Sinne des
¹Erlasses zur Einführung des Ökokontos im
Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelungª vom 19. Dezember 1997 (Gemein-
sames Ministerialblatt Saarland vom 25. Februar
1998, S. 74 ff.) ist höchstens in Höhe des Eigen-
anteils des Zuschussempfängers möglich. Auf
das erforderliche Verfahren zur Anerkennung
einer Ökokonto-Maûnahme entsprechend dem
v. g. Erlass wird hingewiesen. Gleiches gilt für
eine mögliche Anerkennung der geförderten
Maûnahmen als Kompensationsmaûnahmen im
Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung unter Beachtung des ¹Leitfadens Ein-
griffsbewertungª.

7. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

7.1 Es gelten

die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zu-
wendungen zur Projektförderung an Gebiets-
körperschaften und Zusammenschlüsse von Ge-
bietskörperschaften (ANBest-P-GK), ansonsten

die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zu-
wendungen zur Projektförderung (ANBest-P).

7.2 Bauten und baulichen Anlagen müssen für ei-
nen Zeitraum von 12 Jahren ab Fertigstellung
dem Zuwendungszweck entsprechend verwen-
det werden.

7.3 Auf die Gewährung einer Landeszuwendung
durch das Ministerium für Umwelt ist im Rah-
men der Maûnahmendurchführung auf geeig-
nete Art und Weise hinzuweisen.

8. Verfahren

8.1 Antragsverfahren

Anträge auf Gewährung einer Zuwendung sind
schriftlich (zweifach) an das Ministerium für
Umwelt, Referat A/4, Postfach 10 24 61, 66024
Saarbrücken zu richten. Die entsprechenden
Antragsformulare werden vom Ministerium für
Umwelt, Referat A/4, bereitgestellt.

Dem Antrag sind der wasserrechtliche Geneh-
migungsbescheid sowie die genehmigten Pla-
nungsunterlagen und ein Kostenvoranschlag bei-
zufügen.

Das Ministerium für Umwelt kann vom Antrag-
steller die Vorlage weiterer Unterlagen sowie
Stellungnahmen Dritter verlangen. Es kann die
Antragsunterlagen zur Beurteilung an sachver-
ständige Dritte weiterleiten.
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Das Ministerium für Umwelt entscheidet über
den Zuwendungsantrag durch schriftlichen Be-
scheid.

8.2 Auszahlung der Zuwendung

Anträge auf Auszahlung sind an das Ministe-
rium für Umwelt, Referat A/4, Postfach
10 24 61, 66024 Saarbrücken zu richten.

Teilauszahlungen werden nur gewährt, wenn die
mögliche Teilzahlung bei

Ð Gebietskörperschaften mindestens
5.000,00 Euro,

Ð Nichtgebietskörperschaften
mindestens 2.000,00 Euro

beträgt.

Auszahlungen werden bis zum Abschluss der
Prüfung des Verwendungsnachweises maximal
bis zu einer Höhe von 95 v. H. der Zuwendung
gewährt.

Im Übrigen erfolgt die Schlussauszahlung der
Zuwendung nach Prüfung des Verwendungs-
nachweises.

8.3 Verwendungsnachweis

Der Verwendungsnachweis gemäû Nummer 3.1
der NBest-Bau ist unter Verwendung des Vor-
drucks ¹Muster 3ª zu § 44 LHO in zweifacher
Ausfertigung dem Ministerium für Umwelt, Re-
ferat A/4, Postfach 10 24 61, 66024 Saarbrücken
vorzulegen. Die Projektunterlagen sind in ein-
facher Ausfertigung vorzulegen.

Ergänzende Unterlagen können bei Bedarf
nachgefordert werden.

8.4 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrech-
nung der Zuwendung sowie für den Nachweis
und die Prüfung der Verwendung und die ggf.
erforderliche Aufhebung des Zuwendungs-
bescheides und die Rückforderung der gewähr-
ten Zuwendung gelten die VV/VV-P-GK zu
§ 44 LHO soweit nicht in dieser Richtlinie Ab-
weichungen zugelassen sind.

Der Minister für Umwelt

Mörsdorf

Stellenausschreibungen

14 Stellenausschreibung

Das Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales
stellt in seinem Geschäftsbereich zum 1. September
2006

Rechtspflegeranwärterinnen
bzw. Rechtspflegeranwärter

(Laufbahn des gehobenen Justizdienstes)
ein.

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen eine zu ei-
nem Hochschulstudium berechtigende Schulbildung
besitzen oder einen als gleichwertig anerkannten Bil-

dungsstand nachweisen. Zum Einstellungstermin darf
das 29. Lebensjahr, bei Schwerbehinderten das 37. Le-
bensjahr noch nicht vollendet sein. Ausnahmen vom
Höchstalter sind unter bestimmten Voraussetzungen
bei Nachweis von Kindererziehungszeiten möglich.

Bei der Einstellung in den Vorbereitungsdienst wer-
den die Bewerberinnen und Bewerber in das Beam-
tenverhältnis auf Widerruf berufen, das mit Ablegen
der Laufbahnprüfung endet. Eine Verpflichtung, die
Bewerberinnen und Bewerber nach bestandener Lauf-
bahnprüfung in das Beamtenverhältnis auf Probe zu
übernehmen, besteht nicht. Die Übernahme richtet
sich ausschlieûlich nach den dienstlichen Bedürfnis-
sen.

Bewerbungen sind bis zum 17. Februar 2006 an das
Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales, Post-
fach 10 24 53, 66024 Saarbrücken, zu richten. An Be-
werbungsunterlagen sind ein handschriftlich geschrie-
bener Lebenslauf und

a) bei Absolventen des Gymnasiums u. ¾. Ablichtun-
gen der Zeugnisse der Schulhalbjahre 12/1, 12/2
und 13/1 sowie Ð wenn bereits vorhanden Ð des
Reifezeugnisses,

b) bei Bewerbern und Bewerberinnen aus dem Be-
reich der Höheren Handelsschule und der Fach-
oberschule mit zweijährigem Schulbesuch Ablich-
tungen der Zeugnisse der ersten drei Halbjahre,
bei Absolventen der einjährigen Fachoberschule
des Halbjahreszeugnisses, sowie Ð wenn bereits
vorhanden Ð des Abschlusszeugnisses

beizufügen.

Im Rahmen des Frauenförderungskonzepts der Lan-
desregierung strebt das Ministerium für Justiz, Ge-
sundheit und Soziales eine Erhöhung des Frauen-
anteils an und ist daher an der Bewerbung von Frauen
besonders interessiert.

Den Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen
soll bei gleicher Eignung der Vorzug gegeben werden,
es sei denn, dass gerade die durch die Behinderung
fehlenden Eigenschaften oder Fähigkeiten für die Er-
füllung der Aufgaben unverzichtbar sind.

Angaben über ehrenamtliche Tätigkeiten sind er-
wünscht.

Es wird gebeten, die Bewerbungen nicht in Schnell-
heftern, Plastik- und Klarsichthüllen u. ¾. vorzulegen.

Saarbrücken, den 22. November 2005

Ministerium für
Justiz, Gesundheit und Soziales

Im Auftrag
Schmidt

8 Stellenausschreibung

Zum 1. September 2006 ist folgende Stelle als

Fachberater/-in

zu besetzen in:

Helsinki, Finnland

Zu den Aufgaben der Fachberaterin/des Fachberaters
gehören:
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